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II-~e~;t der Beilagen zu den stcnographischen Frotokoycn des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 
REPUBLIK. öSTERREICH 

BUNDES:MINISTERIUM 
FüR SOZIALE VERWALTUNG 

1010 Wien, den ............ }.} .. ~ ...... ~.~.~ .. ~ .......................... 197}' . 
51ubenring 1 
Telephon 57 S6 5S 

Zl. 26.055/6-10/73 ,p.:;-t /~ 
ZU 434< jJ. 
Präs. am .. t~~ .. ~~.I.i . ..1.973 

der .Anfrac;e der Abgeordneten Dr. BAUER und 
Genossen (Nr.1312/J) an den Herrn Bundes­
minister fUr soziale Verwaltune;, betreffend 
Beantvwrtung der kurzen mündlichen Anfrage 
des Abe;eordneten Dr. REINHART (Hr. 1056/11). 

Die Abgeordneten Dr. BAUER und Genossen haben an 
mich im Zusammenhang mit der Anfrae;e des Abgeordneten 
Dr. REIllliART (Hr.1056/M), die ich in der 73.Sitzung des 
Nationalrates am 29.I1ai 1973 (Stenographische Protokolle, 
Seite 67~7 ff.) beantvwrtet habe, die Anfrage gerichtet, 

1) vJarum ich "falsche Auskünfte über angebliche Erhöhungs­
i.-J'erte rf von 12,2 % bzw. 6,536.000 S auf Grund der ein­
seitigen I'Iitteilungen des Hauptverbandes gegeben habe; 

2) warum ich verschwiegen habe, daß der einzelne Zahn­
ar~t, der für die 
Zahnextraktion bisher •••••••••••••• 21 S 
Leitungsanästhesie bisher •••••••••• 18 S 
Nachbehandlung bisher •••••••••••••• 16 S 
Blutstillung durch Tamponade bisher. 22 S 
Bestrahlung bisher ••• •••.•••• 0 •••••• 12 S 

inSGesamt somit ••• 89 S 
--------"--

.. 

erhalten habe, jetzt für alle diese Leistungen pau­
schal nur mehr 4~? S bekommen solle; 

3) wieso es möglich sei, zu behaupten, daß der Vor­
sitzende der Bundesfachgruppe für Zahnheilkunde der 
Österreichischen Ärztekammer, Ned. RatDr. \1. BREHNER, 
" vJissentlich die Unwahrheit" sage, wenn er dies als 
"Sr.:nkunc durch Pnuschalierunc;" bezeichne; 
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h) i;larum die Am"wndung eine~3 Gutachteto.rifeß eines 

ständic; beeideten Spchverstänc1ic;en fälschlich o.ls 
tlpreistreiberei1t und tlTarif1."lUchertl bezeichnet fJerde, 

obhTohl es ein IfI1indesttarifrr sei, den auch die Ge­

richte als solchen anerkennen; 

5) vlie es mÖGlich sei, daß 11arife, die zum Teil be­
reits in dem Vertrag mit der KrankenfUrsorgeanstalt 
der Stadt ~ien enthalten seien und von dieser Ver­
sicherungsanstalt auch bezahlt liJürden, als tlpreis­
treiberei" hingestellt werden und ich in meiner Ant­

wort diese Umstände verschwießen und so die Öffent­
lichkeit über" den Honorarkonflikt in der Krankenver­

sicherung irregeführt habe~ 

In BeantvlOrtunß dieser Anfragen beehre ich mich, 
folgendes mitzuteilen: 

Zu 1): 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialver­
sicherungsträger hat im Jahre 1971 an die Zahnbehandler 
für 1, 428. li-00 Zahnextraktionen einschließlich aller da-
mit zusammenhängenden Nebenleistungen (Leitungsanästhesie, 
LOkalanästhesie, Nachbehandlung, Blutstillung, Bestrahlung)" 

Honorare im Gesamtbetrag von 53,456.000 S ausbezahlt. Hätte 
damals das vom Hauptverband vorgeschlagene Pauschalhonorar 
von 42 S pro Extraktion gegolten, hätte dies den Zahnbe­
handlern für die Extraktionen ein zusätzliches Honorar 
von 6,536.800 S, somit eine Erhöhung von 12,2 5G gebracht. 
Die von mir schon bei der Beant\-lortung der Anfrage des 

Herrn Abgeordneten Dr.REIlffiART am 29.Mai 1973 genannten 
Zahlen sind vom Hauptverband der österreichischen 80zial­
versicherungsträger veröffentlicht worden. Der Hauptver­

band hat jedermann eingeladen, in die Aufschreibungen 
des Hauptverbandes Einsicht zu nehmen und "die veröffent­
lichten Zahlen zu überprüfen. Solange die Unterfertiger 
der an mich gerichteten Anfrage diese Überprüfung nicht 
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vorGenommen und nachßewiesen haben, daß die beim Hnupt­

verband auflieGenden Zahlen den Tatsachen nicht ent­
sprechen, muß ich mich schärfstens gegen die Unter­
stellunß verwahren, falsche Auskünfte ßegeben zu haben. 
Im übrigen ist mir bisher nicht bekannt geworden, daß . 
die Interef3senvertretungen der Zahnbehandler, die diese 

Zahlen kennen müssen, andere Frequenz- und Honorar­
zahlen Genannt haben, so daß von einer einseitigen Mit­
teilung des Hauptverbandes nicht ßesprochen werden kann. 

Zu 2): 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialver­

sicherungsträe;er'hat für das Jahr 1971 für Zahnextrak­
tionen und die damit zusammenhänESenden Nebenleistungen 
folgende Frequenzen. und Honoraraufvrendungen bekanntge-

ßeben: 

Tarif Frequenz 1971 AufvIand 

Extraktion c' ,) 21.- 1,428. L+-OO S 29,996,.000. -
Leituncsanästhesie S 18.- 125·300 s 2,255. LI-Oo..-

Lokalanästhesie S 16.- 754.100 S 12,065.600.-

Nachbehandlung S 16.- 420.L~00 S 6,726.000.-. 

Blutstillun3 ,., 
22.-0 26.400 S 5810000.-

Bestrahlung S 12.- "152.700 S 1,832.000.-

S 53,456.000.-
============== 

Das in der Anfrae;e ge~'lähl te Beispiel ist ein will­
kürlich herausgegriffener, nach der Frequenz für 1971 
bei einer Zahl von 1,428.400 getätigten Extrakt~onen 
nur in ?6.L~00 Fällen, somit nur bei jeder 54. Extraktion 
denkbarer Extremfall, dem keinerlei Aussagekraft auf die 
zu erwartende durchschnittliche Honorarerhöhune bei Ex­
traktionen zukommt. Für eine Zahnextraktio~ \rurden nach 
den zuletzt in GeltunG gestandenen Tarifen je nach der 
Anzahl der getätigten Nebenleistun[5en zwischen 21 Sund 
89 S bezahlt. Im Durchschnitt verrechnen die freiprakti-

--

.. 
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zierenden Zahnbehandler für die Zahnextrnktion ein­
schließlich Nebenleistungen - berechnet zu den Tarifen, 

die am 19.Mai 197:; geGolten haben - 37 ,L~2 S. Das vom 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs-:­
träger vorgeschlaGene Fauschalhonorar von 42 S ließt 
daher um 12,2 % über dem bisher bezahlten Durchschnitt. 

Da der Schluß gerechtfertigt erscheint, daß das 
Verhältnis der Zahl der Hebenleistungen bei Extraktionen 

zur Zahl der getätigten Extraktionen bei allen Zahnbe­

handlern im. Durchschni tt ct':la gleich groß ist, und daß 
die Zahl der jährlichen Zahnextraktionen eine gleich­

b~eibende Tendenz zeigt, ist auch der weitere Schluß, 
daß der Hauptverband bei Zahlung eines Pauschalhonorars 
von Lj-2 S für Zahnextraktionen rlehraufwendungen in der 

GrößenordnunG von 6,5 Nillionen S haben würde und daß 
diese Erhöhung gleichmäßig bei allen Zahnbehandlern 
zum Tragen käme, gerechtfertigt. 

Zu 3): . 

Nach den: vorliegenden stenographischen Protokollen 
der Sitzung des Ebhen Hauses vom 29.5.1973 hat der 
Herr Abgeordnete Dr.REIllliART bei seiner ersten Zusatz­

frage 'zur A.llfrage Nr.1056/l"I ausgeführt, der Vorsitzende der 
Bundesfachgruppefür Zahnheilkunde in der Österreichischen 
Ärztekammer, Dr.BRENNER, habe lt. Pressemeldungen erklärt, 
daß das Angebot der Krankenkassen nicht zu einer Erhöhung 
der Honorare für die Z~thnbehandler, sondern, vde er ..., 
Dr.BRENHER - wörtlich formuliert habe, "zu einer prak­
tischen Senkung des Honorarniveaus" führen vlürd"e. Dem­
GeGenüber habe der Hauptverbanc1 der österreichischen So­
zial ver~3icherunGr;träc;er mi tr;etcil t, daß Dr. BRENNER wissent­
lich die Unwahrheit sage. 

Da ich den Vor"mrf, Dr.BREUNER habe 1,..Jisscntlich die, 
Unwahrheit gesagt, weder erhoben noch zitiert habe, kann 
ich zu der gestellten Frac;e nicht Stellun(5 nehmen. 

• 
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Zu 4): 

In diesem Punkt der AnfraGe Hird von einem "Gut-· 

achtetarif" Gesprochen. Offenbar Hird hier auf eine 
l~ußG:!:.'unc BezuG genommen, die Herr Prof. Dr. ZINITER am 

15.Au[;ust 1972·abr.:;egeben hat. Es handelt sich dabei 
praktisch um einen Honorarkataloe;o Obwohl dieser Ho­
norarlcatalog insbesondere von Seiten der Zap..nbehandler 
als IlZinner-Gutachten" bezeichnet vJird, fehlen ihn alle 
'dC":;sentlichen Bestandteile eines SachvcrständiGengut­

aehtens, so insbesondere Hinweise, vIelehe ÜberleGungen 
s.ngestell t \vurden, die genan..."'1.ten Tarifansätze als 
flIündestbev,rertuDe; n.er kassenärztlichen Leistu:c.Gsposi­
tionen fl anzu~3ehen. 1.he ich schon in der SitzunG des 

Hohen Hauses am 29.Nai 197~; auf die Anfrage des Rerrn 
Abgeort'lneten Dr.REINHART ausgeführt habe, beinhaltet 
der Empfehlungstarif der Zahnärztekammer und Dentisten­

kammer für die Privatbehandlune; nach Eintritt des ver­
tragslosen Zustandes eine Erhöhung der zuletzt in Gel­
tung ges·tandenen Tarife· um rund 90 ;G" Es entsprach 
einer langjährigen Übung, die von den Sozialversiche­
rungsträe;ern gezahlten Honorare der Zahnbehandler in 
der Höhe der doppelten Unkosten zu vereinbaren. Eine 
Erhöhung der Unkosten um 90 % ist jedoch nicht einge­
treten. DöS sogenannte flZinner-Gutachten ll kann daher 
offenbar nur von einer tiefgreifenden Umstrukturierung 
des Tarifaufbaues ausgehen, ohne aber die Gründe dafür 
zu nennen. 

Zu 5): 

Bei der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten 
der Sto.dt \lien handelt es sich bekanntlich um keinen 
Sozialversicherungsträger im Rahmen der bundesgesetz­
lieh eerefjel ten Sozial versicherunc;_ 1.ias die Tarife dieser 
meinem Ressort nicht unterstehenden Krankenfürsorgean­
~)tal t betrifft, ·Hurde mir von Seiten des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger mitge-
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teilt, daß der von Herrn Prof.Dr.ZIHNER aufGestellte 
Honorarkatalog, der den Zahn~rzten und Dentisten hin­
sichtlich der Versicherten der Krankenversicherungs­

träger der unselbst~ndiß Er"Jerbstätigen als sogenannter 

"~30zialer I1indesttarif" empfohlen worden ist, um durch­
schnittlich 27,61 56 über dem Tarifniveau der Kranken­

fürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt lfien liegt.· 
Von insgesamt 55 vergleichbaren Positionen des Einzel­
leistungsschemas seien 53 Positionen des Empfehlungs-
tarifes liber dem Tarifniveau der Krankenfürsorgeanstalt 
der Bediensteten der Stadt \lien und nur zv.Jei Positionen 

seien gleich hoch oder geringfügig niedriger. Dieser 
Vergleich führt zu der Schlußfolgerung, daß die In­
teressenvertretungen der Zahnbehandler auf der einen 
Seite die Tarife der Krankenfürsorgeanstalt der Be­
diensteten der Stadt vJien offenbar für ausreichend 
halten, von den Versicherten der Krankenversicherungs­
träger qer unselbständig Erwerbstätigen aber um rund 
27,61 % höhere als die mit der Krankenfürsorgeanstalt 
der Bediensteten der Stadt \-lien vereinbarten Tarife 

als sogenannten "sozialen Mindesttarif lt verlangen. 
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